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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1953

Norm

ZPO §196

ZPO §337 Abs1

ZPO §503 Z2 C6

Rechtssatz

Hat das (Berufungs)gericht die Beeidigung eines Zeugen unterlassen, obwohl auf seine Beeidigung nicht verzichtet

wurde, so kann dies nur dann als Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens geltend gemacht werden, wenn eine Rüge

im Sinne des § 196 Abs 1 ZPO erfolgte.
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